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110. ordentliche Versammlung
der Schulsynode 19. Sept. 19M in Zürich

Eröffnungswort des Präsidenten Paul Hertli
Erziehung zur ßern/swa/iZrei/e.

Das 5. Jahr des Weltkrieges ist zu Ende, und das 6.

hat begonnen. Die Opfer unserer Väter, die zielbe-
wusste Führung der Politik und der Wirtschaft durch
die Behörden unseres Landes, unsere Wehrbereitschaft
sowie der entschlossene Einsatz der Bürger im gei-
stigen und wirtschaftlichen Kampf haben uns vor
Krieg, Not und Elend bewahrt. Für dieses einzig-
artige Schicksal können wir nicht dankbar genug sein.
Hoffen wir, dass das grosse Ringen bald vorbei sei,
dass die nahe Zukunft den schwergeprüften Völkern
den ersehnten Frieden bringe und dass für die Werke
des Aufbaus dieselbe Tatkraft frei werde, wie für die
Aufgaben des Krieges. Sollten Krieg oder Révolu-
tion doch noch unser Land erfassen, auch uns die
grausamen Schrecken und Verwüstungen, Tod und
Hunger bringen, wie so vielen andern Menschen, so
hoffen wir, dass auch bei uns heroische Kräfte frei
würden, um die Not zu meistern.

Zu jeder Stunde des Tages, in der beruflichen Ar-
beit und in den Stunden der Ruhe, sind wir unter dem
Einfluss des grossen Krieges. Unser Sinnen und Den-
ken, die Regungen unserer Herzen stehen in sei-
nem Bann. Wir kommen uns vor wie ein kleiner,
ohnmächtiger Wassertropfen in einem wirbelnden
Wasser. Unsere politische Freiheit und Unabhängig-
keit haben wir im seiher gespannten Rahmen unserer
Neutralität wahren können. Aber unsere Wirtschaft-
liehen und geistigen Beziehungen zur Welt sind er-
starrt, stark beschränkt und von uns aus fast unbe-
einflussbar. Was wir in Friedenszeiten kaum emp-
finden, die Verbundenheit mit dem Schicksal anderer
Völker, stellt uns der Krieg mit grosser Eindrücklich-
keit vor die Augen. Ebenso eindrucksvoll erleben
wir die Schicksalsverbundenheit innerhalb unserer
Landesgrenzen. Jeder Schweizer, jede Schweizerin
hat heute eine Aufgabe, von deren Lösung nicht nur
das eigene Leben, sondern auch Aufstieg oder Nie-
dergang des ganzen Volkes abhangen. Der Soldat, der
die Grenze bewacht, der Bauer am Pflug, der Schrei-
ner an der Hobelbank, die Arbeiter an Drehbank
und Webstuhl, die wissenschaftlichen und technischen
Stäbe unserer Betriebe, Behörden, Beamte und Leh-
rer bilden das Gewölbe, auf dem unsere Unabhängig-
keit, unsere materielle und geistige Existenz aufgebaut
sind. Im Brückenbogen wird jeder Bauteil so be-
rechnet, dass er die verlangte Festigkeit hat und den
notwendigen Widerstand leistet. Durch die Wahl des
Baustoffes und die errechnete Form erhält jeder Bau-
stein seine eindeutig bestimmte Festigkeit. Wenn aber

Menschen das Gewölbe bilden, steht der Baumeister
vor einer schwereren Aufgabe, als wenn er mit dem
Stein baut, hinter dem die klare Zahl steht. Kein
Mensch gleicht dem andern, und doch muss er je-
den ins Gewölbe einordnen und so verwenden, dass
Kraft und Anlage mit der zu erwartenden Belastung
im Einklang sind. Dabei muss der Bauherr noch wis-
sen, dass die Kräfte eines Menschen veränderlich
sind, mit der Aufgabe wachsen oder abnehmen, durch
die Umwelt gehoben oder gesenkt werden können. In
schwerer Zeit ist es aber von ausschlaggebender Be-
deutung, dass jedes Glied eines Volkes im Gewölbe
dort stehe, wo es sich zur vollen Leistungsfähigkeit
entfalten kann. Wenn wir heute jedes Weizenkorn,
jedes Gramm Fett, jedes Stück Eisen, jede Kohle,
jeden Faden nur nach einem bestimmten Plan ein-
setzen, so müssen wir auch mit einem andern Gut,
mit der menschlichen Arbeitskraft, mit den in uns
steckenden Energien und Anlagen planvoll umgehen.
Wenn der geborne Schmied am Amboss steht, der
berufene Arzt die Kranken pflegt, der von seiner
hohen Aufgabe erfüllte Lehrer die Jugend erzieht,
der weitblickende Staatsmann die Geschicke des Vol-
kes führt, wächst die Volkskraft zu einem Maximum
und ist einer höchsten Belastung fähig. Je häufiger
aber Menschen nicht am rechten Platz stehen, um
so schwächer wird ein Volk. Die richtige W ahl der
beruflichen Arbeit ist darum nicht nur für das Indi-
viduum, sondern auch für das Volksganze von ent-
scheidender Bedeutung. Die Berufswahl sollte für
jeden Menschen zu einer Berufung werden. Die
Schule hat in jedem Fall einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Berufswahl, da sie den Menschen er-
zieht, und weil die in der Schule erworbene Bildung
in einem gewissen Umfang die Berufsmöglichkeiten
bestimmt. Von den vielen Einflüssen der Schule auf
die spätere berufliche Arbeit der Schüler möchte
ich nur eine Gruppe herausgreifen und in ihren
Grundzügen beleuchten. Es ist die Erziehimg des

jungen Menschen zur ßern/siea/iZrei/e.
W enn ein Schüler die Volksschule verlässt, um

eine Lehre zu beginnen oder als Hilfskraft zu arbei-
ten, tritt an Stelle des durch das Gesetz vorgeschrie-
benen Schulbesuches eine Betätigung nach /reier
fl'a/iZ. Wenn auch mit dieser ersten Entscheidung
der berufliche Werdegang des Menschen nicht ab-
schliessend bestimmt wird, hat sie doch eine Bedeu-
tung, — wie wenig andere Entschlüsse im Leben. For-
mell und inhaltlich haben die Inhaber der elterlichen
Gewalt die Verantwortung für die Berufswahl zu über-
nehmen. Einsicht und W illen des jungen Menschen
werden aber die wichtigen Entscheidungen weit-
gehend mitbestimmen. Wer Jugendliche im Berufs-
wahlalter betreut, stellt fest, dass ihre geistige Reife
und das Interesse für die Lösung des lebenswichtigen
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Problems sehr verschieden sind und nicht immer den
Stand erreichen, der wiinschbar ist.

Bei jeder Berufswahl handelt es sich darum, zwei
Sachen zusammenzufügen, die aufeinander passen
sollten, wie der Schlüssel zum Schloss. Die eine ist
der junge Mensch mit seiner Neigung, Eignung und
Anpassungsfähigkeit, die andere der Beruf mit sei-
nen Anforderungen, seiner Umwelt und seinen Ent-
Wicklungsmöglichkeiten. Wer die beiden Sachen
zusammenfügen will, muss Schlüssel und Schloss
kennen. Da die Mitwirkimg des Jugendlichen not-
wendig ist, soll auch er schon im Rahmen des Mög-
liehen Einsicht in sein Wesen, SeZbsfkererefnis, haben
und einen Ueberblick über die Berufsmöglichkeiten
besitzen. Wir Lehrer können immer wieder beob-
achten, dass Beruf und Berufswahl das Verhalten
der Schüler, namentlich im letzten Schuljahr, stark
beeinflussen. Mancher Schüler ändert sich unter
ihrem Einfluss gegen das Ende der Schulzeit wesent-
lieh.

Die vom jungen Menschen verlangte Selbstkennt-
nis weist uns auf ein wichtiges ErziehwregszieZ, auf die
Erzie/wng zur ßeobac/ifuug und iUerMmg der eigenere
Erä/fe ured Anlagere, und im weitern Sinne auf die
Erzie/iung zur SeZbsferzie/iureg. Die Führung der jun-
gen Menschen in dieser Richtung steht nicht im Ge-
gensatz zum allgemeinen Erziehungsziel, sondern ist
eigentlich seine Grundlage, erhält aber im Hinblick
auf die Berufswahl besondere Bedeutung. Die Auf-
gäbe ist schwer. Die Schule kann sie weder allein, —
noch abschliessend lösen. Im Unterricht bieten sich
aber viele natürliche Gelegenheiten, um die Selbst-
kenntnis im Kinde zu entwickeln. Die Verpflichtung
zur Kameradschaft in der Schulfamilie, die gemein-
same Arbeit, das Nebeneinander der Leistungen, die
verschiedenen Reaktionen auf die verschiedenartigen
Erlebnisse im Schulbetrieb schaffen immer die Mög-
lichkeit des Vergleichs. Wenn der Lehrer die Schüler
immer wieder auf die Unterschiede in der Leistung
und im menschlichen Verhalten hinweist, so darf er
die Unterschiede nicht nur inerten, sondern er muss
ihnen Sinn und Bedeutimg geben, er muss für sie
einen Zusammenhang suchen, der den richtigen Mass-
stab für die Wertung gibt. Der Erzieher wird auch
zu verhindern trachten, dass hervortretende Bega-
bung zu Ueberheblichkeit und fehlende Anlagen zu
Minderwertigkeitsgefühlen führen. Der Lehrer gleicht
in vielem dem Gärtner, der im Frühling seine jungen
Bäume mustert und jeden Zweig darauf prüft, ob er
eine erfolgreiche Weiterentwicklung verspricht oder
ob er nie Früchte tragen wird. Mit Bast bindet er die
Schosse auf, die Erfolg versprechen, mit der Schere
setzt er zurück, was hoffnungslos ist. Wenn die
Schule die Kräfte und Anlagen der Schüler fasst
und entwickelt, ihr [Eissen und Können zu einfachen
Eundamerefere formt, die später die Grundlage für
den Aufbau bilden, so müssen diese Fundamente die
Richtung der zweckmässigsten Entwicklung erkennen
lassen. Die verbindlichen Lehrpläne und Lehrmittel
der Schule sollen nicht durch routinenhafte Anwen-
dung die Gleichförmigkeit erzwingen, sondern die
Möglichkeit offenhalten, den Schüler nach seinen
Neigungen und Anlagen wachsen zu lassen. Das be-
rufliche Leben bietet auch den verschiedenartigsten
Begabungen die Möglichkeit zum Einsatz und zum
Aufstieg. Die Schule will in ihrem Rahmen dieselben
Möglichkeiten bieten. Sie versucht, diese Aufgabe

zu erfüllen, indem sie je länger je mehr die Ein-
seitigkeit in der Beschäftigung der Schüler aufgibt
und den jungen Menschen möglichst vielseitig arbei-
ten lässt. In diesem Zusammenhang gesehen, erhalten
Handarbeit, Schülerübungen, Spiel und Wanderung
nicht einen zweiten, sondern einen gleichwertigen
Platz mit allen andern Bildungsaufgaben, vorausge-
setzt, dass sie als Erziehungsmittel und als die Aus-
lösung aller wertvollen Kräfte im Kind angesehen
werden.

Eine Erfahrung, die ich bei der Betreuung der
Jugendlichen während ihrer Lehrzeit mache, bestä-
tigt weitgehend die Richtigkeit der Forderung, die
Schüler seien zur Selbstbeobachtung und Selbst-
erziehung anzuhalten. Viele Lehrlinge haben lange
Zeit Mühe, ihre eigene Arbeit zu beurteilen, ihre
Qualität abzuschätzen und sie aus eigenem Antrieb
zu verbessern. Die Lehrmeister haben dann den Ein-
druck, dass der Lehrling noch zu jugendlich, für die
berufliche Arbeit noch zu umreif sei. Oft wird sogar
angenommen, er eigne sich nicht für den gewählten
Beruf. Eine Kette von Schwierigkeiten ist dann die
Folge.

Wenn aber die Schule schon jede Möglichkeit
benützt, den Schüler zur Selbstbeobachtung, Selbst-
kritik und Selbsterziehung anzuhalten, ist die Grund-
läge für ernste berufliche Arbeit geschaffen.

Die Erziehung zur Berufswahlreife ist ein päd-
agogisches Problem. Der Anteil der Schule besteht
darin, die Schüler zur Selbstbeobachtung und Selbst-
erziehung anzuhalten, damit sie ihre Anlagen und
Kräfte kennenlernen und sich nach Möglichkeit schon
selbst erziehen. Eine vielseitige Betätigung ist die
Voraussetzung für die nötige Breite der Selbstkennt-
nis, wie sie für eine folgerichtige Berufswahl notwen-
dig ist.

Welches sind die wichtigsten Gesichtspunkte beim
Ausblick des Jugendlichen auf das berufliche Leben
mit seinen mehr als 1000 gelernten und angelernten
Berufen?

Nur wer jeder beruflichen Arbeit die volle Ach-
tung schenken kann, behält sich bei der Wahl des
Berufes jede Tür offen. Wer in der Berre/stua/il auch
eine Staredesiua/d sieht, ist befangen und verschliesst
sich viele Möglichkeiten. Es ist darum eine Haupt-
aufgäbe jeder Erziehung, den Anfang zu der hohen
ethischen Lebensauffassung zu legen, die im Gedicht
von Ferdinand Freiligrat, «Ehre der Arbeit», zum Aus-
druck kommt :

Wer den wucht'gen Hammer schwingt,
Wer im Felde mäht die Aehren,
Wer ins Mark der Erde dringt,
Weib und Kinder zu ernähren,
Wer stroman den Nachen zieht,
Wer bei Woll und Werg mid Flachse
Hinterm Webestuh 1 sich müht,
Dass ein blonder Junge wachse:

Jedem Ehre, jedem Preis!
Ehre jeder Hand voll Schwielen!
Ehre jedem Tropfen Schweiss,
Der in Hütten fällt und Mühlen.
Ehre jeder nassen Stirn
Hinterm Pfluge! Doch auch dessen,
Der mit Schädel und mit Hirn
Hungernd pflügt, sei nicht vergessen!
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Jeder Sekundarschiiler tritt einmal an dieses Ge-
dicht heran. Wer selber erlebt hat, wieviel Lebens-
erfahrung notwendig ist, bis der Inhalt dieses Ge-
dichtes eigene Lebensweisheit wird, erwartet nicht,
dass der Sekundarschiiler schon zu dieser Erkenntnis
zu bringen sei. Und doch ist es unsere Aufgabe, dieses
Gedicht dem Schüler zu einem Erlebnis werden zu
lassen, das mit andern Erlebnissen gleicher Art den
Anfang zu einer Entwicklung legt, die früher oder
später die gewollten Früchte trägt. Es ist mit die-
ser hohen Erziehungsaufgabe gleich wie wie mit vie-
len andern: Bald ziehen wir nur die Furchen für
die Samen, bald sähen wir, oft können wir auch
schon die jungen Pflanzen aufbinden. Glücklich sind
wir, wenn wir auch schon Blüten sehen. Aber dann
hört unser Wirken auf. Erdreich, Sonne und Regen,
Hitze und Kälte sind nicht in unserer Macht, und
doch sind auch sie am Werk, bis endlich die Frucht
reif ist. So unterlassen wir in der Schule keine Ge-

legenheit, um den Schüler auf Sinn und Wert jeder
ehrlichen Arbeit hinzuweisen, ihm zu zeigen, dass

jeder Arbeiter seines Lohnes wert ist, dass jede Ar-
beit unsere Achtung verdient. Die Schule muss sich
diese hohe Aufgabe um so mehr stellen, weil der
Schüler bei vielen Gelegenheiten im entgegengesetzten
Sinn beeinflusst wird. Im Sprachgebrauch haben sich
viele Wendungen eingeschlichen, die auf ganze Be-
rufe ein schiefes Licht werfen. In der öffentlichen
Meinung bestehen über viele berufliche Arbeiten
überlebte Auffassungen und unrichtige Wertschät-
zungen, die den jungen Menschen in der Berufswahl
unsicher machen. Sogar im Familienkreis fällt oft
manch unbedachtes Wort über die Berufsarbeit. Viele
Kinder hören mehr Klagen über die Lebensarbeit der
Eltern und Geschwister als freudige Anerkennung.
Nicht umsonst sind eine ganze Anzahl von Berufen
wegen der Abwanderung des guten beruflichen Nach-
Wuchses gefährdet. Die Schule wird nicht alle diese
Sünden gutmachen können. Sie wird aber bewusst
diese oberflächlichen Einflüsse bekämpfen und durch
planmässige Beeinflussung der Schüler sie zu einer
besseren Einstellung zu bringen versuchen. Bevor ich
zum Schlüsse komme, muss ich noch von einer der
wichtigsten Einstellungen zu jeder Arbeit sprechen,
es ist das Steheinbleiben bei den materiellen Proble-
men. Nur wenig Jugendliche richten die Berufswahl
nach den Fragen:

«Wieviel Geld werde ich verdienen?»
«Wie lange werde ich täglich arbeiten müssen?»
«Wie lange habe ich Ferien?»
Die Antworten auf diese Frage sind zweifellos von

grossei Bedeutung, sonst müssten sie nicht vertraglich
geregelt werden. Aber sie sind nur in einem Zusam-
uien/iong wichtig, indem sie die Voraussetzung scliaf-
fen für die Existenz des Menschen. Er lebt aber nicht
vom Brot allein. Ohne das Geben und Nehmen im
seelisch-geistigen Leben verhungert er. Die Jugend ist
geistigen, sittlichen und religiösen Gedankengängen
zugänglicher als der materialistischen Denkweise.
Aber der Schüler kann die seelisch-geistigen Bezie-
Hungen zwischen der Arbeit und dem Menschen nur
von einer sehr engen Basis aus sehen und nur in einem
sehr schmalen Sektor erleben. Die Schule bemüht
sich, diese Basis ständig zu erweitern und allen ideel-
len Beziehungen in der beruflichen Arbeit nach Mög-
lichkeit nachzugehen, damit die Berufswahl nicht ein-

seitig nach einer materialistischen Denkweise orien-
tiert ist.

Es wäre ein Fehler der Schule, wenn sie den Ju-
gendlichen die Berufswahlmöglichkeiten im Sinne
eines vollständigen Kataloges unterbreiten wollte. Er-
lebnis und Eindruck würden ausbleiben. Im Unter-
rieht wird aber jede natürliche Gelegenheit ergriffen,
um Betrachtungen über berufliche Arbeit in den Un-
terricht einzuflechten und den Zusammenhängen in
den Arbeitskreisen nachzugehen. In den 8—9 Schul-
jähren bietet sich hiezu so oft die Möglichkeit, dass
im jungen Herzen das Interesse für berufliche Arbeit
geweckt und die Fähigkeit für eigene Beobachtung
geschaffen wird. Die Anknüpfungspunkte im Unter-
rieht sind allerdings so verschieden, dass sich wenig
einheitliche Hinweise geben lassen. Aus den Bauern-
familien, in denen einfache berufliche Arbeiten schon
früh die Haupterziehungsmittel sind, bringen die Schü-
1er andere Grundlagen mit, als aus Familien, in denen
die Kinder ihre Eltern nie beruflich arbeiten sehen.
Der gewandte Lehrer, der mit dem Leben selber den
notwendigen Kontakt bewahrt hat, wird eben den
lokalen Verhältnissen entsprechend den eigenen Weg
suchen und finden.

Wenn die Berufswalilvorbereitung in der Schule
im Sinne meiner Ausführungen aufgenommen wird,
ist sie nicht eine neue, zusätzliche Aufgabe, sondern
sie ist eine allgemeine Erziehungsaufgabe. Sie wird
nicht zu einem neuen Schulfach, sondern sie durch-
dringt jedes Unterrichtsgebiet und belebt durch ihre
Lebensnähe die Schularbeit. Wenn wir Lehrer aller
Schulstufen der Erziehung unserer Schüler zur Be-
rufswahlreife die sinngemässe Aufmerksamkeit sehen-
ken, erleichtern wir den jungen Menschen die Berufs-
wähl und helfen mit, dass sie zu einer ßerit/urag wird.
Wir helfen mit, die Möglichkeiten für ein glückliches
Leben zu schaffen. Kommen so viele Menschen im
Leben an den rechten Platz zu stehen, hat auch das
\'olksganze ein Maximum an Tragkraft erreicht. Wenn
ich zurückblicke auf meine einleitenden Ausfülirun-
gen, so dürfen wir wohl annehmen, dass wir dem
Vaterland damit einen wesentlichen Dienst leisten.
Dieser Erfolg wäre uns höchste Belobung und Freude.

Kirchensynode und Volksschillgesetz
(Fortsetzung.)

Neben der im § 1 enthaltenen Zweckbestimmung
hatte die Kirchensynode naturgemäss ganz besonderes
Interesse für den

drfifce/ 17,

mit folgendem Wortlaut: «Der Unterricht in Bibli-
scher Geschichte und Sittenlehre wird durch den
Lehrer erteilt. Er ist so zu gestalten, dass Schüler
aller religiösen Bekenntnisse ohne Beeinträchtigung
der Gewissensfreiheit an ihm teilnehmen können.»

Ein erstes Anliegen der Synode geht dahin, überall
die Durchführung dieses Unterrichtes sicherzustellen.
«In mancher Schulstube unseres Kantons, vor allem
auch in den Städten, warten unsere Kinder umsonst
auf die Stunden in Biblischer Geschichte und Sitten-
lehre», wurde an der Synode gesagt. Wenn auch an-
erkannt wurde, dass die Gründe dafür durchaus edbr
Art sein können, so will die Synode doch alles vor-
kehren, dass die Forderungen des Gesetzes, der Wille'
des Volkes, des obersten Gesetzgebers, erfüllt wer-
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den. —• Der Kirchenrat hatte ursprünglich ins Auge
gefasst, für die Ueberwachung des Unterrichts in
Biblischer Geschichte und Sittenlehre die Einrichtung
einer besonderen Kommission, über deren Zusammen-
Setzung keine Angaben gemacht werden, zu fordern.
Es wurde aber von dieser Forderung abgesehen, weil
sie das Gesetz ausserordentlich belastet hätte und weil
man der Gesamtschulpflege die Verantwortung nicht
abnehmen wollte. Dafür' wurde folgende «Wegleitung»
an die Erziehungsbehörden gutgeheissen : «Die Kir-
chensynode ersucht die verantwortlichen Erziehung»-
behörden, für Einhaltung des Schulgesetzes sowie des

Lehrplanes auch in Biblischer Geschichte und Sitten-
lehre besorgt zu sein ...»

Wer soll den Unterricht in Biblischer Geschichte
und Sittenlehre erteilen? «Drängt sich nicht gebiete-
risch die Frage auf, ob es nicht Pflicht der Kirche
wäre, diesen Unterricht für sich zu verlangen und
damit auch hier dem Kinde zu geben, was dem Kinde
gehört? Warum hat die Kirche nicht gehandelt, war-
um tut sie es auch jetzt nicht? Ist's weil wir die
nötigen Kräfte für diesen Unterricht nicht haben,
noch nicht haben? Ist's weil die Kirche ahnt, dass
durch die Uebernahme dieses Unterrichtes durch ihre
Beauftragten die Sache im ganzen vielleicht nicht
besser würde; weil sie befürchtet, dass dadurch der
konfessionellen Schule im allgemeinen Vorschub ge-
leistet würde, imd das müsste doch für unser Volk
im ganzen eine Verarmung bedeuten, eine Verarmung
an Gemeinschaft und damit eine Verarmung an Kraft,
eine Gefährdung des Willens zur Zusammengehörig-
keit, eine Gefährdung, den andern als andern gelten
zu lassen und zu achten? Ist's die Einsicht, dass da-
mit doch manchem Lehrer das Herzstück seines Un-
terrichtes genommen würde? Ist's das eine, ist's das
andere, ist's alles miteinander?» So lesen wir als Ant-
wort auf die Frage. —- Die Kirchensynode betrachtet
es als dringend wünschbar, dass der Klassenlehrer den
Unterricht in Biblischer Geschichte und Sittenlehre
erteilt. Es soll aber die Möglichkeit gewahrt sein, wie
beim Turnen und den Kunstfächern, einen Fächer-,
beziehungsweise Lehrertausch vorzunehmen.

Schliesslich beantragt die Kirchensynode, dass die
weite Fassung der erziehungsrätlicben Vorlage, wo-
nach der Unterricht so zu gestalten ist, dass Schüler
aZZer religiösen Bekenntnisse teilnehmen können,
ersetzt wird durch Schüler verso/iiedener Kon/essio-
ncn.

Gemäss dem Antrag der Kirchensynode lautet Art. 17
also: «Der Unterricht in Biblischer Geschichte und
Sittenlehre wird durch den Klassenlehrer erteilt, kann
alter nötigenfalls anderen Lehrern übertragen werden.
Er ist so zu gestalten, dass Schüler verschiedener Kon-
fessionen ohne Beeinträchtigung der Glaubens- und
Gewissensfreiheit an ihm teilnehmen können.» Und
was die schon erwähnte Wegleitung anbelangt, ist
noch von folgender Ergänzung Kenntnis zu geben:
«Die Kirchensynode ersucht die verantwortlichen Er-
Ziehungsbehörden Schulpflegen wie Lehrerschaft
Weisung zu geben, unter welchen Umständen die Er-
teilung des Unterrichtes in Biblischer Geschichte und
Sittenlehre nicht dem Klassenlehrer übertragen wer-
den soll und wie ein Austausch der Stunden mit an-
deren Lehrkräften möglich ist.»

In
Artikel 32

wird bestimmt, dass der Unterricht in Biblischer Ge-
schichte und Sittenlehre an der Oberstufe (Werk-
schule) von einem Pfarrer der zürcherischen Landes-
kirche erteilt wird. — Die Synode möchte formulie-
ren: «der zürcherischen eua/igeZischera Landeskirche».
Die beantragte Ergänzung wird als «gute Adoption aus
dem Sprachgebrauch der zürcherischen Gesetzgebung»
bezeichnet. — Eine Diskussion erging über den weite-
ren Antrag, der schliesslich angenommen wurde, in
Art. 32 folgenden Absatz 2 anzufügen : «Die Schüler
der Spezial- und Abschlussklassen erhalten ebenfalls
ihren Unterricht in Biblischer Geschichte und Sitten-
lehre.» Die Diskussion ging um formelle und mate-
rielle Probleme. Formell: Wohin gehört der Zusatz
am besten? Materiell: Auch für Schüler dieser Ab-
teilungen muss der Unterricht in Biblischer Geschichte
garantiert sein; um so mehr, als es darin Schüler hat,
die als 13- und 14jährige von der Kirche aus als ihre
Schüler zu betrachten sind. In einem Votum wird ge-
sagt: Die Lehrer der Spezialklassen schätzen den
Unterricht bloss in Sittenlehre deshalb, weil die katho-
lischen Schüler, die den Grossteil der Schülerschaft
dieser Klassen bilden, diesen Unterricht anstandslos
besuchen; sobald aber Biblische Geschichte erteilt
wird, bleiben sie weg. Wir müssen dem Konvent der
Lehrer der Spezialklassen diese Konzession unbedingt
machen. — Die Synode hält an «Biblischer Geschichte»
fest. Der bereinigte Artikel 32 lautet also:

«Der Unterricht in Biblischer Geschichte und Sitten-
lehre wird in der Regel von einem Pfarrer der zürche-
rischen evangelischen Landeskirche erteilt.

Die SchüZer der SpeziaZ- und AbschZusskZassen er-
halte« e&en/aZZs ihren Unterrie/it in BiöZisc/ier Ge-
sc/iie/ife und SittenZehre.

Der Erziehungsrat stellt nach Anhören des Kirchen-
rates die Lehrpläne auf vmd bestimmt die Lehrmittel.»
(Absatz 3 steht schon in der Vorlage des Erziehungsrates.)

Die
Artikel und 44

zählen die Unterrichtsfächer der Ober- bzw. der Se-

kundarschule auf. In beiden Artikeln ist Biblische Ge-
schichte und Sittenlehre den fakultativen Fächern zu-
gezählt; auf der Oberstufe neben Französisch und an
der Sekundärschule neben Italienisch, Englisch, La-
tein oder Handarbeit für Knaben. — Die Kirchen-
synode ersucht um eine solche Neufassung des Artikels,
die jeden Zweifel darüber verunmöglicht, dass die Er-
teiZurag des Unterrichtes obligatorisch ist. Es soll klar
hervorgehen, dass dieser Unterricht nur für die Schii-
1er, nicht aber für die Schule fakultativ ist.

(Schluss folgt.)

Herbstteuerungszulagen 1944
Gemäss Kantonsratsbeschluss vom 16. Oktober 1944 erhalten

die Funktionäre des Staates die gleichen Herbstzulagen wie 1943

(Anaätze siehe Amtl. Schulblatt vom November 1943). — Der

kantonale Anteil an dieser Zulage ist der Lehrerschaft ange-
wiesen worden. Den Gemeinden ist von der Erziehungsdirektion
mitgeteilt worden, welchen Anteil sie den Lehrern ihrer Ge-

meinde auszurichten haben. Bed.
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